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Auszug
»ur der Polizei -Verordnung , betreffend da » Mclde-

wcsen vom 17 . Februar 1900.
§ 6 . Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende rc.),
welche in Privathänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den MobnnngSgeber bei dem Bürcau de»
Polizeireviers an - bezw . abzumelden.

Gast - und Herbergswirtbe haben täglich bi»
11 Uhr BormitiagS alle während des vorher-
gegangene » Tage » oder während der Nacht an-
gekommcnen bezw . abgercistcn Fremden bei dem
Büreau des Polizei -Reviers an - bezw . abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Bor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburtr¬
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - »nd Herbergswirtdc sind vcrpffichtet,
ei» Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Freinden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulegeii nnd ans die richtige
undvollständigeAnssüllnng der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntnis ; gebracht . *

Wiesbaden , den 6 . Februar 1902.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend das Verbot des Fuhrverkehrs
auf dem Platze zwischen der Evangelischen
Hauvtkirche und dem Marktkeüer . sowie
zwischen diesem und dem Rattchausc befind¬
lichen Fahrstraffe während der Marktzeit.

Ans Grund de? 8 73 der Polizei -Verordnung
vom 18 . September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Da ? Befahren des für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hauptkirche zwischen dieser und dem
Marktkcller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt , bespannte oder un-
bespannte Fuhrwerke auf diesem Platze aufzustellen.

2 ) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art.
welche nicht den Marktzwccken dienen bezw . nickt zur
An - oder Absubr von Marktgegenständen bestimmt
sind, auf der Fahrstraße zwischen dem Ratbhaus
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 Uhr Vormittag » und 2 Uhr Nach¬
mittags , untersagt.

Zuwiderhaudlnnaen gegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver¬
ordnung angedrohten Strafe geahndet . *

Wiesbaden » den 21 . November 1901.
Der Könialichc Polizei -Präsident.

_ Q.  Prinz von Ratibor. _
Bekanntmachung.

Es wird darauf hingewiescn , das ; er im eigene»
Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wescutlichc » Deröuderuuge » ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
(Gewerbe - Inspektor ) zu Ratbe zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un-
nöthiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werden können , deren es zur Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der 8§ 120a , d
der Gewerbeordnung den Betriebsnntcrnchmern
»uferlegtkn Pflichten bedarf . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von Gas zum Privat-
gtbrauche treten von jetzt ab die nachstehenden
durch Magisiratsbeichluß vom 26 . Marz d . I.
genehmigten nenredigirtcu Bestimmungen in Kraft,
was hiermit zur öffentlichen Kenntniff gebracht wird.

Wiesbaden , den 1. Mai 1902.
Die Verwaltung der Waffer -, Gas - U.

Mektr . -Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Gas zum Privatgebrauche.

lGenehmigt durch Maaisiratr -Beschluß vom
26 . März 1902 ) .

8 1. ANgemrines.
Dar Gaswerk der Stadt Wiesbaden verab-

kolgt Gas sowohl
zur Beleuchtung , als auch
zum Heizen und Koche » , oder
zum Maschinenbetrieb

unter der Bedingung , daff die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolgter Anmeldung zum Gas-
«ezug ohne Weitere « in Kraft treten.

8 2 . Anmeldung zum Gasbezug.
Wird für einen der angegebenen Zwecke der

Bezug von Gas gewünscht , so ist ein dement-
IVrechcndcs Gesuch bei der Verwaltung de» Gas¬
werk» einzureichen , unter Benutzung de» hierfür
° ?n letzterer unentgeltlich zu verabfolgenden
pvrmular «. Wenn der Kesuchstellcr nicht Besitzer
»er Hauses ist . für welcher die Anlage einer Gas-
wttung gewünscht wird , so ist die Zustimmung de»
betreffenden Hausbesitzer « nachzuweisen . m  ,

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Maßstabe
von mindestens 1 : 250 bcizufüge » . au » welcher die
Situation , der Kellergruiidriß , sowie die Lage der
vorhandenen oder projeclirte » EntwäffernngS-
kauäle ersehen werden kann und ferner , an welcher
Stelle die gewünscht « Leitung eingesührt werden
o Die letztere ist im Allgemeinen mindestens
" Meter von den Kanälen und etwaigen anderen
Leitungen entfernt zu projectiren und entscheidet
lediglich die Verwaltung de» Gaswerks , ob die
Leitung in der gewünschte » Weise anSgesührt

weiden kann , oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Hersiellnng gröberer Einführungen zu
gewerblichen Zwecken n . s. w . kann abgelehnt oder
an besondere Bedingungen geknüvst werden.

Wenn der gcwünschlc Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Slraßen-
leitung oder die Verlängernng einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzelnen
Falle die Entscheidung darüber Vorbehalten , ob
»nd unter welchen Bedingungen der Anschlub er¬
folgen und Gar abgegeben werden kann.

8 3 . Herstellung der Gaseiurichtunge « .
a . Durch das Gaswerk herzustellr « .
Die bei HersteUnng von Gaseinrichtnngen er-

sordeilichen Rohrleitungen » nd zwar von dem
städtischen Hauptrohr bis zu den Gasmessern , die
Ausstellung der letztere » , sowie die Einrichtung zu
solchen Flamnien , welche ohne Gasniksser benutzt
werden sollen , müssen ausnahmslos durch Beauf¬
tragte des Gaswerks ouSgesührt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder theilweiie von anderer Seite ansgesührt , so
ist die Verwaltung des Gaswerks bcrechtiat , die
Abgabe von Gas so lange zu verweigern , bis die
betr . Theile wieder entfernt » nd durch solche ersetzt
sind , welche durch Beauftragte des Gaswerks aus-
gesührt worden sind.

In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Ausbesserungen an den vorgedachten Einrichtungen
mir durch Beauftragte des Gaswerks ansgesührt
werden . Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
zu Flammen , deren Gasverbrauch nicht durch
Messer cootrollirt wird.

Die Oeffnung einer außer Betrieb gesetzten
(abgsmcldeten ) Lcitu » g, auch wenn in derselben ein
Gasmesser noch eingeschaltet sein sollte , darf nur
durch Arbeiter des Gaswerk » erfolgen . Unter keinen
Umstände » dürfen Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mibbräiichlichen Gasbezug ermöglichen;
ffndet dies dennoch statt , so erfolgt entsvrccheiider
Antrag auf gerichtliche Bestrafung . In einem
olchen Falle ist die Verwaltung de » Gaswerk»

anberdem befugt , die betr . Eiiirichtnugen zu ent¬
fernen und die fernere Abgabe von Ga » an den
Abnehmer zu verweigern.

d . Durch Private Herrustellen.
Alle übrige » im Privateigenthnm gelegcnen

und zur Fortleitiing und zweckmäbigen Benutzung
des bereit « gemessenen Gases dienenden Leitungen
und Einricbtuiigen können nach Matzgabc der hier¬
über jeweils bestehenden Vorschriften von sach¬
kundigen » nd al « zuverlässig bekannten Installateuren
aiisgefübrt werden , dürfen aber erst dann in
Benutzung genommen werden , nachdem deren
sachgemäße Anlage , die ausreichende Weite de»
Röhrendurchmeffers und die Dichtigkeit aller Tbcilc
der Gasanlage seitens der GaSwerkSverwaltung
fesigcstellt worden sind . Die Verwaltung der
Gaswerks bebält sich das Recht vor . je nach Sach¬
lage eine Eontrole der ansgeführten Arbeiten
eilitreten zu lnffen und die Abgabe von Ga « von
dem Resultat der Untersuchung abhängig zu mache » ,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Eontrole
dem GaSabnehmer gegenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
bergestelltkn Arbeit und auch keine Erfatzpsticht für
etwa eintretendcn Schaden wegen Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der Gasabnehincr z» tragen.

An Privatleitnngen dürfen bei Vermeidung
sofortiger Gasobstelliing und Antragstellung ans
gerichtliche Bestrafung keine Einrichtiingcnangebracht
oder Handlungen vorgenommen werden , durch welche
ein nachtheiliger Einfluß ans die benachbarten
Leitungen ansgeübt werden kann.

8 4 . EiurichtungS - u . UnterhaltiingSkosten.
Da » ZuleitunaSrohr vom Hauplrobr bis zur

Grenze des Privatgrundstücks wird auf Kosten des
Gaswerks gelegt und unterbaltcn und verbleibt
Eigeiitbnm des letzteren ; ebenso verhält e« sich mit
dem Gasmesser , für welchen nur die Kosten der
Ausstelluna , sowie eine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Tbeil der Leitnna von der Grenze
des Grundstücks bi » zu dem AusstellnnaSort der
Gasmessers wird auf Kosten de» Besteller » her-
gestellt lind unterhalten , wobei über dieRotbwendig
keil und den Umfang der vorzunehmenden Report
tnren lediglich die Verwaltung de« Gaswerks ent¬
scheidet . Die Kosten für die Aiisstellniig de»
Gasmesser », die Herstellung der Verbindunge » und
die Lieferung de« HaupthahnenS hat der betr.
Gasabnehiiler zu tragen.

In den Fälle » jedoch , in welchen in ein » nd
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Leitung eingesübrt werden soll , oder wo der Ge-
snchsteller nicbt Eigentbümer de» betr . Hauses ist,
hat der Besteller die Gesammtkoste » der Leitung
vom Hauptrohr ab und deren Unterhaltung zu
tragen.

Die Größenverhältnisse dieser Einrichtungen
werden nach Maßgabe der in dem Anineldegtsuch
aeniachten Mittheiliingen über die Ansdehnnng der
Anlage von der Verwaltung de? Gaswerk « fest

^ ' ^ Die hiernach zu erbebenden , von der Ver¬
waltung de« Gaswerk » festzusetzenden Beträge
werden nach Fertigstellung der betreffenden Ein¬
richtungen bei Beträgen über 30 Mk . dem Besteller
in Rechnung gestellt und sind alsbald , spätesten,
aber be! Vorzeigung der bezüglichen Quittiiiigen
zu bezahlen , unbeschadet elwa , n erhebender Rekla-
malivlien . Beträge unter 30 Mk . sind bei Bor-
»eiauno der auittirtrll Rechnung fällig.

Der Verwaltung steht das Recht zu , für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk auS-
mführendcn Arbeiten und Lieferungen bei der
Anmeldung zum Gasbezug eine Cantion in der
nngefähren Höhe der Anlagekosten zu verlangen.

Bis zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigcnthum des Gaswerks
und ist die Einrichtung bis dahin nur als leihweise
überlassen zu betrachten.

Ergiebt sich später au » Anlaß eines wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Rothwendigkeit , einen
größeren Gasmesser aufzustellen oder das Zu-
leitungSrohr durch ein weiteres zu ersetzen , so er¬
digen diese Arbeiten auf Kosten des Gaswerks.

8 5 . Eontrole der Gaseinrichtnugcn.
Es steht der Verwaltung da» Recht zu , die

Gasmesser und Rohrleitungen , sowie die Räume,
welche mit Gascinrichtungen versehen sind , von
Zeit z» Zeit nachznschen , die sog . nassen Gasmesser
mit Wasser auffüllen , sowie den Verbrauch an
Gar , lo oft da » erforderlich , controllircn zu lassen.
Der Garabnehmer ist verpflichtet , den Beamten
und Arbeitern des Gaswerks behufs Vornahme
von Betriebsarbeitcn jedweder Art den Zutritt zu
den Gasmesser » , sowie zu allen Räunien , in welchen
ich Gaseinrichtungen befinden , zu gestatten.

Die GaSabnehmer haben dafür zu sorgen , daß
die Messer , wie auch die Hanvthähne stet » leicbt
zugänglich bleiben . Werden bestehende Hindernisse
auf Verlanaen der Gaswerksverwnltnna nicht als¬
bald beseitigt , so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt , die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des
Gasäbnebmer » ansführen zu lassen.

8 6 . Lieferung deS Gases,
a . Allgemeines.

linier gewöhnlichen Verhältnisse » steht das
erforderliche Ga « zu jeder Tages - und Nachtzeit
den Gasabnebmern zur Verfügung . Sollte , das
Gaswerk jedoch durch Betriebsarbeiten . Betriebs¬
unfälle , 'FeiierSgefahr , Arbeitsansstände , Natur¬
ereignisse , Krieg , überhaupt durch Ursachen , deren
Verhinderung nicht in seiner Macht siebt , in der
GaSbereitung oder Fortleitiing des Gase « zu den
Abnehmern behindert sein , so hört die GaSliefernng
lo lange auf , bis die Störungen beseitigt worden
sind , ohne daß der Gasabnehmer irgendwelche
Entschädigung bcnnspliiche » kan » .

h . Geniciuschastliche Einrichtungen.
Sofern die Gaseinricbtung der Gasabnehmers

mit den Hanptröhren des Gaswerks nicht i»
direkter Verbindung siebt , sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nur ein gemeinsames Zn-
leitnngsrohr besitzt, oder erst durch einen von einem
anderen Abnehmer benutzten Haiivtaasnieffer ge¬
speist wird , also »nr eine » Tbeil der Gesammt-
einrichtnngen bildet , so kann der betreffende GaS-
abiiehmcr keinen Anspruch gegen das Gaswerk
aeltend machen , wenn ans irgend einer Veran¬
lassung die Zuführung de« Gases zu dem gemein¬
samen GaSruführungSrohr oder z» dem Haupt-
gasmeffer versagt werden muß.

8 7 . Ermittelung der Größe des Gas-
Verbrauchs,

a . Durch Gasmesser.
Die Menge des abgegebenen Gases wird durch

GaSnieffcr ermittelt , welche dem Gaswerk eigen-
tbümlich gehören . Das letztere trägt die Koste»
für die Anschaffung und Unterhaltung der Messer,
wogegen die GaSabnehmer al « Vergütung für
diese Unterhaltung und Entschädigung für die Ab¬
nutzung der Messer monatlich die nachstehenden
Vcrgütnnacii zu zahlen haben und zwar:

Mk . 0 .30 für cine » 3- fl. Messer
0 .35 5
0 .50 n 10
0 .70 20
0 .80 30
1 .15 50
1 .40 60
1 .50 80
1 .90 100
2 .50 „ 150

Für die passende Herstellung des Raumes , in
welchem der Gasmesser ausgestellt wird , sowie An¬
bringung der etwa erforderlichen Schutzvorricht-
nngeil gegen Beschädigungen » nd Frost hat der
betr . Gasabnehmer in ausreichendem Maße zu
sorgen . Letzterer hat auch die Kosten z» tragen
für alle Beschädigungen , welche an den Messern in
Folge der Außerachtlassung der nothwendigen Vor¬
sichtsmaßregeln entstehe « .

Da « Ein - und Ansschalte » , insbesondere aber
auch das Versetzen von Gasmeffern darf nur durch
Bedienstete des Gaswerk «, keinesfalls durch einen
Privat -Jnstallateur , erfolge » .

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche
Klage.

b. Durch Schätzung.
Wenn einzelne Flammen nur unter Anwendiiilg

außergewöhnlicher Kosten und Umstände von einem
hinter dem Messer liegenden Tbeil der Rohrleitung
gespeist werden können , wie z. B . an Thorpfeilern
zu Landbansanlagen , so können solche Flammen
von der Verwaltung de» Gaswerk » auch vor dem
Messer abaezweigt werden . In so' chen AiiSnahmc-
fällen wird die Größe de« Garverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe de» Brenner » resp.
Regulator » ermittelt . Solche Flammen werden
lediglich durch die städtischen Laternenanzünder zu
den Zeiten angezündet und gelöscht , zn welchen da»
Anzünden » nd Löschen der in der Nähe befindliche«
öffentlichen Laternen erfolgt.

c . Schadhafte Gasmesser.
Wird ein Garmeffer schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte Gasmenge nicht mehr,mit
Sicherheit an , so erfolgt nach Auswechselung dies «»
Meffer » alsbaldige Einschätzung de» fraglichen

Verbrauchs nach Feststellung »nd Abwägung der
maßgebenden Verhältnisse . Die Höhe dieser
Zahliliigsanfordcrung wird endgültig von der
Verwaltung des Gaswerk« festgesetzt.

Anträge auf Auswechselung eine » Gasmesser»
mit der Behauptung , daß derselbe zu viel anzeige,
wird nur dann stattgegeben , wenn der Antragsteller
sich verpflichtet , die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen , daß der Messer nicht mehr al»
4 pCt . von der Richtigkeit abweicht.

8 8 . Preis des Gases.
Der Preis des Gases zu allen Verbrauchs-

zwccken beträgt für die Verbrauchsmonatc April
bis cinschl . September 12 Pf . pro Cbm . und für
die Verbrauchsmonate Oktober bis einschl. März
16 Ps . pro Cbm ., wobei der Mindestverbrauch für
jeden Messer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm . festgesetzt ist.

9 . Vermeidung von Druckschwanknngen.
Bei Bcniltzung des Gases durch Gaskraft-

maschinen muß die Leitung zwischen dem Messer
und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Druckschwaiikungen versehen sein,
welche so ausreichend wirkt , daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine
an einem der hinter dem Gasmesser und vor der
RegnIirnngSeinrichtiing anzubringende » Waffer-
manomcter oder Argandbrenner sich Druck¬
schwankungen bcmerklich machen . Die Rohrver-
bindung an dem Manometer oder der nach Ab¬
nahme des Manometer « in dem Auslaus de»
Rohres cingeschralibte Stöpsel , wird durch einen
Bediensteten des Gaswerk » plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerk » behält sich da»
Recht vor , die Zuführung des Gases zur Ga »-
kraftmaschine zu versagen oder die bereits ein¬
gerichtete Zuführung zu nnterbrechen , falls die zur
Aufhebung der Druckschwanknngen getroffene Ein¬
richtung sich später als ungenügend erweist.

8 10 . Zahlung der «". . chnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten de»

Gaswerks der GaSmcsserstand ausgenommen , der
Verbrauch ermittelt und darüber zuzüglich de»
Betrage « für Unterhaltung und Abn »tz»ng de»
Gasmessers dem GaSabnehmer eine mit dem
Stempel des Gaswerk » versehene Quittung über
die zu zahlenden Beträge vorgelegt , welche sofort
be! Vorzeigung ohne Rücksicht auf eine etwa zu
erhebende Reclamation einzulösen ist. „

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bei
der Verwaltung de« Gaswerk « einzureichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg i«
Anforderung gebracht , so hat die Verwaltung de»
Gaswerk «, unbeschadet der event . ZwangSbeitreibung
der Rückstände im VerwaltnngSwkge das Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuschneßen,
de » Meffer zu entferne » und nicht eher wieder zu
öffnen , bi» die rückständigen Beträge und die mit
der Abstellung und Wiedereinschaltnng der Leitung
und des Meffer » verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind . , . . . .

Die Verwaltung de« Gaswerks hat , abgesehen
von dem Fall deS 8 4 . Abs . 6 , z» jeder Zeit da»
Recht , für ihre Leistungen in Bezug ans Gas-
zusühriing pp . eine von ihr nach Höhe und Art zu
bestimmende Kaution zu verlangen und vor
ordninigsmäßiger Bestellung dieser Kaution jede
weitere Leistung zu versagen.

Di « Rückgabe der Kaution bat erst »ach
Deckung aller Forderiliigen deS Gaswerk » nn
Gasbezug und Meffermiethe zu erfolgen . Auch
kann sich die Verwaltung des Gaswerks ans der
Kaution für ihre jeweiligen Ansprüche befriedigen,
ohne daß e» eine « gerichtlichen Verfahrens oder
einer voraängigcn Benachrichtigung der Kaution »-
bestellerS bedarf.

8 11 . Beseitig « « - der Privatleitungen.
Wird eine Privatabzweigung länger als zwei

Jahre hindurch nicht benutzt , so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eigenthum liegt , durch
die Verwaltung de« Gaswerks ganz oder theil-
weise entfernt werden . Eine spätere Wicder-
anmeldiing zum GaSbcznge wird nur dann beruck-
stchtigt .wen » gleichzeitig diemitder Wiederberstellunß
der Anlage verbnndenen Kosten bezahlt werden.

Ü 12 . Beendigung des GaSb «, « ges.
» . D « rch Abmeldung.

Der GaSabnehmer ist verpflichtet , sobald er
auf den fernere » Gasbezug verzichtet , dieses der
Verwaltung mündlich oder schriftlich anznzeigen
und die rückständigen Beträge zu zahlen . Meldet der¬
selbe die GaSbeniitzung nicht ab , so bleibt er so
lange für die Bczahlung auch de» von seinem
Nachfolger verbrauchten Gast » vervsiichlet bis diese
Anzeige erfolgt oder der Uebergang der Gasein¬
richtungen a » f einen anderen GaSabnehmer von
letzterem bei der Verwaltung des Gaswerks ange¬
meldet worden ist.

b . Durch zwangsweise Aufhebung.
Der Verwaltung steht da » Recht zu . in de»

Fällen , in welchen gegen eine der vorstehenden
Bestimmungen gefehlt wird , ohne vorherige richter-
liche Entscheidung oder Kündigiing den Gasbezug
in der ihr geeignet erscheinenden Weise otme
Weitere ? zu unterbrechen , oder nach ihrem Ermesse«
eine Conventionalstrafc bi » zum Betrage vo»
80 Mk . feftznsetzen.

8 13 . Aenderungen vorstehender
Bestimmungen.

Der Magistrat behält sich da » Recht Mt»
Acuderungen oder Zusätze an und zu diesen Be»
stimmungen eintreten zu lassen , wenn hierzu da»
Bedürsniß vorznliegen scheint ; solche Aendcrunge»
krhallen einen Monat nach erfolgter Bekanntmach»
Ulig ihre Gültigkeit,
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Bekanntmachung.
Donnerstag, den 3. Jntt d. I . , Vor¬

mittags 11 Uhr, soll eine Ecke der Humboldt- und
Bcethovensiraße belegene städtische Bauplatzfläche
in den, Rathhause hier auf Zimmer No. 55 öffent¬
lich meistbietend versteigert werden. Eine Zeich¬
nung und die Bedingungen liegen ans Zimmer
No. 51 daselbst zur Einsicht offen. *

Wiesbaden» den 17. Juni 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Die am 9. Juni d. I . rat District „Tenncl-

bach“ abgehaltcne Versteigerungder Grasnutzuug
von drei Grundstücken ist genehmigt worden und
wird das ersteigerte Gras zur Einerntung über¬
wiesen. Die Steigvreise sind innerhalb drei Tagen
zur Stadthauptrasse zu bezahlen. *

Wiesbaden, den 18. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 9. d. M. in den Disiricten„Allers¬

berg", „Brühl", au der Sonueubergerstraße, am
Brunnciileitunasweg und am Reservoir bei der
Schönen Aussicht'abgehaltene Grasversteigerung
ist genehmigt worden und wird die ersteigerte
Nutzung zur Einerntung hiermit überwiesen. Die
Stcigpreise müssen innerhalb drei Tagen zur Kasse
der Kurverwaltung gezahlt werden. *

Wiesbaden , den 18. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 10. d.M. abgehaltene Versteigerung der

Grasnritziing von verschiedene» Grundstücken, als:
1. Der Dreispitze vor d. städtische» Kraukenbause,
2. der Kastanienplantage an der Platterstraße,
3. bei der LcichtweiShöhle,
4. am Münzbergstollen,
5. der sog. Himmelswiese und
6. bei Adamsthal

ist genehmigt worden und wird dar Gras zur
Einerntung hiermit überwiesen. Die Steigpreiie
müssen innerhalb drei Tagen zur Stadtbauptkasse
gezahlt werden. *

Wiesbaden, den 19. Juni 1902.
Der Magistrat.

Stadt , öffentliche Güter -Niederlage.
Für die stöbt, öffentliche Güter -Nieder«

tage unter dem Accise-Amts-Gebäudc, Neugasse
No. 6a hier, werden jederzeit unverdorbene
Waaren zur Lagerung anfgenommen. Das Lager¬
geld beträgt zehn Pfennige für je 80 hgund Monat.

Die näheren Bedingungen sind in unserer
Buchhalterei, Neugaffe No. 6», zu erfahren. *

Stöbt . Aecise-Amt.

Verdingung.
Die Ausführung der Maler- und Anstreicher-

Neuovirungsardeiten im Königlichen Tbeater
während der Ferien 1902 soll im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden. Angebots-
Formulare, Verdingungs-Unterlagen und Zeieb-» en können während der VormittagS-Drenst-en auf dem Bureau für Gebäude-Unterhaltung,
Friedrichstraße 15, Zimmer No. 6, clngeschcii, die
VerdingniigS-UnIerlageii auf Zimmer No. 1 dess.
BüreauS bezogen werden. Verschlossene und mit
der Ausschrift„G. U. 7 Oe." versehene Angebote
sind spätestens bis

Samstag, den 2«. Juni 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebeuen und
ausgefüllten Verdingungs-Formular eingercichten
Angebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 19. Juni 1902.
Stadtbanamt , Abth. für Hochbau.

Bürean für Gebäude-Unterhaltung.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung von 9 lfd. Beton¬

rohrcanal (Prosit 45x30 cm) und ca. 64 lfd.
><»fll. (Profil 37,5x25 cm) in der Scheffelstraße,
dom Kaiier-Friedrich-Ring bis zum Bahndamm
der Schwalbacher Eisenbahn, sollen Im Wege derK kritischen Ausschreibung verdungen werden.igebotsformularc, Verdingungsunterlagen und
Zeichnungen können während der Vormittags-
dienstNuuoen im Rathhause, Zimmer No. 77. un¬
gesehen, die VerdiiiguugSiinterlagengegen Baar-
»ohlung oder bestcllgeldficie Einsendung von 50 Pf.
Im Zimmer 57 bezogen werde,,. Verschlossene und
Mit entsprechender Aufschrift versehene Angebote
sind spätestens bis

Dienstag, den 1. Juli 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einznrcichen, zu welcher Zeit die Eröffnung
per Angebote In Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter erfolgt. Nur die mit dem vorgeschriebenen
p,,d ansgefüllten VerdingnnaSformular ringe
reichten Angebote werde» berücksichtigt. Zuschlags
trist; 3 Woche». *

Wiesbaden , den 18. Juni 1902.
Stadtbauamt,

Abth. für llaualisattonsivesen.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 12. bis 18. Juni 1902.
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Wiesbaden, den 18, Juni 1902,
Städtisch« SchlachthauS-Berwaltnag.

Betrifft die Verlegung des
Andreasmarktes.

Im Einvcrständniß mit der König!. Polizei¬
behörde soll der Andreasmarkt von diesem Jahre
ab bis auf Weiteres in dem, den Lnxemburgplatz
umgebenden Stadttheile in der Weise abgehalten
werden, daß die Schaubuden auf der östlichen Fahr¬
bahn des Kaiser-Friedrich-RingS, zwischen Schier-
sieiucr- „nd Oranienftraße, die Kramsiände in der
Oraniensiraße(zwischen Kaiser-Friedrich-Ring und
Herdcrstraße), der Herderstraße, Körnerstrabe,
Lnxemburastraßc(zwischen Herderstraßeu. Kaiscr-
Fricdrich-Rina) und Rieblstraße(zwischen Herder-
ftraßc und Kaifer-Friedrich-Ring), die Karnssels
und die Waffelbäckcru. s. w. auf dem Luxemburg-
Platze und den diesen umgebenden Fahrstraßen
untergebracht werden. *

Dies wird hiermit zur allgemeinen Kenutiußgebracht. Der Magistrat.
Die Stenerzettel für das Rechnungsjahr 1902

werden soeben ansgetragen. ^ .
Die Erhebung der1. Rote erfolgt vom9. Juni

ab straßenweise nach dem auf dem Stenerzettel an¬
gegebenen Hebeplan.

Die Hebetage sind nach den Anfangsbuch¬
staben der Straße« wie folgt festgesetzt:

0 P Q R am 21., 23., 24. Juni,
S T U V am 25., 26., 27. Juni.
W Y Z und außerhalb des Stadtbenngs

am 28. und 30. Juni.
E« liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgeschriebenen Hebetage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich.

Wiesbaden, 6. Juni 1902.
Städtische Stenerkaffe,

RathhauS, Erdgeschoß, Zimmer 17.
Der Umtausch der Schuldscheine gegen Wies¬

badener Stadt-Obligationen kann setzt in den Vor-
mittaar-Dienststunden bei der Kasse vorgenommen
werden. Die betr. Besitzer werhen hiermit um
baldige Einreichung der fraglichen Schuldscheine
ersucht. *

Wiesbaden, den 17. Inn! 1902.
Stadthauptkaffe.

Schulgeld für die kaufmännische
Fortbildungs -Schule.

Zur Zahlung der Schulgelder pro 1. Semester
1902 für die kaufmännische Fortbildnngs-Schule
innerhalb der nächsten8 Tage wird hierdurch
nochmals ausgefordert. *

Wiesbaden, den 17. Juni 1902.
Stadthauptkaffe.

Bekanntmachung.
Mittwoch , den 25 . Juni d. I .,

Nachmittags « Uhr, werden die hiesigen
Gemeinde -Frnhkirschen, circa 35 Ctr.,
öffentlich meistbietend versteigert. Der
Anfang wird am Vicinalweg nach Heßloch
gemacht. E 813

Kloppenheim , den 19. Juni 1902.
Der Bürgermeister.

Schneider.

Kirchliche Attfeige«.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 22. Juni . (4. Sonnt, n. Trin.)

Jugendgottksdienst8'/-Uhr: Pfr . ZIemendorff.
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr . Bickel. Nach

der Predigt Beichte und hl. Abendmahl.
Abeiidgottesdienstb Ubr: Pfr .Kübler,Biebrich.
Amtswoche: Pfr . Ziemendorff.
Mittwoch, 6—7Uhr: Orgelconcert. Eintritt frei.

Bergkirche.
Sonntag, de» 22. Juni . (4. Sonnt, n. Trin.)

Frübgottesdienst 8V« Ubr: Hülfspr. Martin.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Psr. Grein. Nach

der Predigt Christenlehre.
AmtSwoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Grein. Beerdigungen: Hülfspr. Martin.
RR. Die Sonntagstaufen, welche Samstags

angemcldct sind, finden um 2'/« Uhr in der Kirche
statt.

Ringkirche.
Sonntag, den 22. Juni . (4. Sonnt, n. Trin.)

Hauptgottesdienst10 Ubr: Psr. Risch. Nach
der Predigt Beichte und heil. Abendmahl. Die
Christenlehre fällt ans.

Abendgottesdienst5 Uhr: Hülfspr Marti».
Amtswoche. Taufe» und Trauungen: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Pfr . Lieber.
Kapelle des Panlinenstifts.

Sonntag, den 22. Juni, Hauptgottesdienst
Vorm. 9 Uhr.

Kindergottesdienst Vorm. 10'/« Uhr.
Nachmittags4'/- Uhr: Jungfrauen-Verein.

Pfr. Christian.
Evangelisches Bcreinshaus, Platterstraße 3.

Vorm. 11'/- Ubr: Sonntagsschule.
Nachm. 4'/» Uhr: Versammlung für junge

Mädchen(Sonntags-Verein).
Abend« 81/» Ubr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde).
Jeden Donnerstag, Abend»8'/, Uhr: Gemein»

schaftsstunde.
Ev. Männer- und JüngltngSverel«.

Sonntag, Nachm. 8 Uhr: Freier Verkehr.
Montag, Abendsv Uhr: Gesaiigstiiiide.
Dienstag, Abends8'/, Uhr: Zitverprobe.
Mittwoch, Abend» 8'/, Uhr: Vorstandssitzung.

Um9 Uhr: Bibclbeiprcchstnnde.greitag,Abends8'/,Uhr:Turnen.amstag, Abend» 9 Uhr: GebetSstunde.
Männer und Jünglinge find herzl. eingelade».

Jugcndverei».
Sonntag, Nachm. 3'/, Uhr: Abmarsch znm

Kriegsspiel in da« Aoldsteinbachtbal.
Dienstag, Abends8'/, Uhr: Bibclstiinde.
Freitag, Abend» 8'/» Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingelade,

Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:
Rhernstratze 54, Part.

Sonntag, Nachm, von 3 Uhr an: Gesellige
Zusammenkunft. Abends8'/-Uhr: Evangelisations-
Versammlung.

Montag, Abends9 Uhr: Männerchor.
Dienstag. Abends8' /. Uhr: Bibelbesprechung.
Mittwoch. Abends9Uhr: Gesellige Znsammenk.
Donnerstag. Abends9 Ubr: Posauncnchor.
Freitag. Abends9 Ubr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: GebetSstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steiugasse 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von

2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen-Verein der Bergkircherr-Gemernde:

Nachm. 4'/-—7 Uhr.
Versammlungen

im Gemeindesaal des PiarrhauscS, An der Ring-
kirchc 3.

Sonntag. Nachm. 4'/-- 7 Uhr: Versammlung
junger Mädchen(Sonntagsverein).

' Mittwoch,Nachm, von3- 6 Uhr: Arbeitsstunde
des Frauen-Vereins.

Katholische Kirche.
5. Sonntag nach Pfingsten. — 22. Juni 1902.

Fest der Geburt des hl. Johannes des Täufers.
Pfarrei Wiesbaden:

Kirchweihfest.
Pfarrkirche znm hl. Bouifatins.

Erste hl. Messe um 5.30, »werte6.30, dritte
(Militärgottesdienst) 8. vierte(Kindergottesdienst,
9, Hockamt mit Predigt 10, letzte hl. Messe 11.30.

Nachm. 2.15 Uhr Vesper.
An den Wochentagen sind die hl. Mesien5.30,

6.15, 6.45 ri. 9.15 Ubr. 6.15 Ubr sind Schulmessen
und zwar Montag und Donnerstag für die Schule
a» der Bleichstraße, Dienstag und Freitag für die
am Bliicherplatz und an der Rbeinstraße, Mittwoch
». Samstag für die an dcrLuisenstraße, die höhere
Mädchenschule und die Institute.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6,

zweite heil. Messe(erster Aloysianischer Sonntag)
7.30, Kindergottesdienst(Amt) 8.45. feierliches
Hochamt mit Predigt lind De Deum 10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht zur allerheiligsten
Dreifaltigkeit(522).

An den Wochentagen sind die heil. Meffen
um 6.15, 7 und 8.15 Ubr. 6.15 Uhr sind
Schnlmcssen, und zwar Dienstag und Freitag für
die Castellstraßc-Saiille, Mittwoch und Samstag für
die Lehrstraßc-, Sliftstraßeschule und die Institute.

Donnerstag7 Ubr bl. Messe in der Schwestern-
hanskapelle, Platterstraße 68.

Samstag5 Uhr Salve, 5—7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte.

Attkatholische Kirche, Schwalbachcrstraße.
Sonntag, den 22. Juni , Borm. 10 Uhr: Amt

mit Predigt. Lieder No. 92, 114, 8, 89.W. Krimmel, Pfr.
Gvangrlisch-Iiitherilcher Gottrsdienft,

Adelheidstraße 23.
Sonntoa, den 22. Juni (4. Sonnt, n. Trin.),

Vorm. 9'/, Uhr: Lesegottesdienst.
Apoftotische Gemeinde.

Kleine Schwalbacherstraße 10, 2.Et. tGcwerbehalle).
Sonntag, den 22. Juni , Vorm. 10 Uhr:

idauptgottesdienst. Nachm. 4 Uhr: Predigt, wozu
Jedermann frcundl. cingeladen ist.

Dienstag, den 24. Juni, Abends 8 Uhr:
Oeffentliche Predigt.
Kaptisten-Wemeindr. Oranienstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag, den 22. Juni, Vorm. 9' /, n. Nachm.
4 Uhr: Predigt. Vorm. 11 Uhr: Kindergottesdienst.

In Dotzheim, Karrenweg 11, Abends8'/-Uhr:
Gottesdienstliche Versammlung.

Montag, Abends 8'/- Uhr: Gesangverci»-
Singstunde.

Mittwoch, Abends8'/, Uhr: Bet- und Bibel-
stunde.

Jedermann ist freundlichst cingeladen. Zutritt
frei. PredigerC. Karbinsky.

Heilsarmee , Frankenstraße 13.
Jede» Abend8' /, Ubr. Sonntag« auch Vorm.

10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.
Dentschkathottsche(freirrlig .) Gemeinde.

Sonntag, den 22. Juni , Vormittag« 10 Ubr:
Erbauung im Wahlsaale des Rathhause»; Thema:
lieber das Gebet. Lied: No. 288, Str . 2, 8 u. 6.

Der Zutritt ist für Jedermann frei.
Prediger Welker, Bülowstraße 3.

Mnsstschrr Gottesdienst.
Samstag, Abend» 7 Ubr: Abendgottesdienst.

Kleine Kapelle, Kapellenstraßc 19.
Sonntag(I. Sonntag nach Pfingsten), Vorm.

11 Uhr: Hl. Messe. Große Kapelle,
Anglicmi Gliarcli of it . Angusilne of

Cantcrbury.
Frankfurterstrasse 8,

Sunday, 33. June: 8. 11, 6. 6,
Weekdays, an usual, exoept,
Tuesday, 8, John Baptist, Iloly Euch. 8,

Mattins, 8.30: Evensong, 0.
Thursday, 26. June, Coronatlon of Their

Majestles, King Edward and Queen Alexandra.
Ho’ly Euoharist, 8, The Coronation Seryice,
recommended by Hls Graoe the Primate and
Usucd by command of H, M, the King, at 11
Military musio,

Dispensation fVom the Fast days of thls
woek issuod to AngHcans by the Lord Biahop
of London,

Ohaplaln: Rer. E, J. Trebla,
Kalser-Frlcdrich-Rlng 86,

Pirine Kerrie« (PresbyterJan) in conneotion
with the United Free Ohnrch of Scotland will
be steld ovory Sunday at 11o’olook and 5,30p. m,
in the Bürgersaal of the Town Hall (Rathhaus)
during the jnonths of May and June,Preaoher: Rer, J, D. Robertson,

D, So., of Rorth

Damp fer -Fa hrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Coh,

lenz, 8, 9.25(Schnellfahrt„Borussia“u. „Kaiserir
Auguste Yictoria“), 9.50 (Schnellfahrt„Hansa
und Riederwald“), 10.20, 11.20 (Schneffiahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags3.20 (nur an
Sonn- u.Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bisRouwied.
Abends6.20, 6.35(Güterschifi) bis Bingen. Rach»
mittags2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bi«
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens7'/* Uhj<Billetsu. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. E321

Niederländische Dampfschiff-Rhederel,
Salonboote mit Schlafkabinen.

Tägliche Tourfahrten
ab Mainz6 Uhr Morgens,
„ Biebrich6 Uhr 15 Min. Morgens,
in Köln6 Uhr Rachmittags,
ab „ an Wochentagen8 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiertagen9 Uhr Abendg
in Rotterdam3 Uhr 15 Min. am folg. Rachm.
ab Rotterdam7 Uhr Morgens(vom1. Jnm bi«

incl. 15. Aug. 8 Uhr Morgens),
in Köln 4 Uhr am folg. Rachnu,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 ,, am folg. Morgen,
in Biebrich 3 „ 30 „ Rachm.
Tägliche Schnellfahrten vom 15. Mai b» 31. An§
ab Mainz 9 Uhr 45 Min. Morgens,
„ Biebrich 10 „ Morgens.

Anschluss per Staatshann:
ab Frankfurt a/M. 8 Uhr 22 Min.

Anschluss per Straseenbalm:
ab Wiesbaden (Bahnhöfe) 9 Ubr 21 Mm, Jftorg,
„ Eltville 10 Uhr 30 Min. Morgens.

Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Uhr 35 Min. Morgens,

Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Mfxji.
„ Sonn- u.Feiert . 4Uhr30M . «

in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends*
„ Sonn- u. Feiertagen 9 „ „

Anschluss an das Tourboct nach Rotterdam.

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgens,
in Coblenz 2 „ — „ Rachmittags,
in Eltville 8 „ 05 „ Abends.

Abfahrt per Kleinbahn:
nach Sohlangenbad 8 Uhr 15 Min. Abends
in Biebrich 8 Uhr 40 Min. Abends.

Abfahrt per Staatsbahn:
nach Frankfurt und Wiesbaden 9 Uhr 11 Mw,

Abfahrt per Strassenbahn:
nach Wiesbaden8Uhr 45 Min. bezw.8 Uhr 52 Mim;

Billigste Fahrpreise . Retourbillets bis Köln.
Fahrpreisermässigung für Schüler u. Vereine,

Alles Räbers zu erfahren bei der Hauptagentu?
in Biebrich a/Rh. Schürmann & Co., sowie W
Wiesbaden bei Ludwig Engel, Reise-Büreau,
Wilhelmstrasse 46. _ 11

Hamburg -Anterika -Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelm str. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : RachRewyork;
19. 6. Schnellpd. Columbia, 21./6. Postd. Penn¬
sylvania, 28./6. Postd. Moltke, 5.17. Postd. Patricia,
10.,7. Schnellpd. Fürst Bismarck, 12./7. Posta.
Blücher, 17 ./7. Schnellpd. Columbia, 19./7. Postd,
Graf Waldersee, 26. 7. Postd. Pennsylvania.
Rach Boston: 24./6. Postd. Asryria, 8.(7. Postd,
Arcadia. Rach Baltimore : 25./6.Postd. Abessinra,
16./7. Postd. Brisgavia. Rach Philadelphia : 24,/6.-
l’ostd. Assyria, 8./7. Postd. Arcadia. Rach Rew-
Orleans: 25./6.Postd.Hoerde. 20./7.Postd.Athesia
Rach Montreal: l,/7 . Postd. Wcstpbalin, 19,17.
Postd. Teutonia. Rach Mexico: 20./6. Postd.
Constantia. Rach Hayti und Cuba: 24 /6. Postd.
Calabria. Rach Columbien u. Costa Rica : 2?./6.
Postd. Croatia. Rach Porto Rico u Venezuela?
l ./'7% Postd . Polynesia. Nach Ost-Asien: 22 /6.
Postd. Andalusia, 26./6. Postd. Bamberg. F330

Rorddentscher Lloyd in Bremen.
(Ilauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Rachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Rewyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollem“ nach Newyork, 18. Juni
10 Uhr Vorm, von Genua. S.-D. „Aller“ nach
Rewyork. 18. Juni 11 Ubr Vorm, Vellas passirt,
S.-D. „Trave“ nach Rewyork, 17. Juni 9UhrVm,
in Rewyork. S.-D. „K. Wilh . d. Gr.“ nach
Bremen, 17. Juni 12 Uhr Mittags von Rewyork,.
S.-D. „Kronp, Wilh. u nach Rewyork, 18. Junj
1 Uhr Rachm. von Southampton. D. „Dresden,
nach Bremen, 17. Juni 1 Uhr Rm. in Bremer-,
haven. D. „Köln“ nach Galveston, 17. Juni
10 Uhr Vm. in Galveston. D. , Friedr. d. Grosse?
nach Rewyork, 17. Juni 1 Uhr Rm. in Rewyork.;
— Cuba-, Brasil- und La Plata - Linien: IX
„Borkum“ nach Bremen, 18. Juni in Bremerhaven.
D. „Wittenberg“ nach Antwerpen, Bremen,
16. Juni von Lissabon, D, „Crefeld“ nach L«
Plata, 18. Juni Dungeness passirt. D. „Bonn,*
nach Brasilien, 18. Juni von Antwerpen, — OsU
Asien- u. Australien-Linien: D. „PrinzessIrene?
nach Bremen, 18, Juni in Antwerpen, U.
„Prpussen“ nach Bremen, 17.Juni von Singapora,
D, „Prinz Heinrich“ nach Ost-Asien, 17, Juni vvU
Shanghai, D. „Kiautschou“ (Hamburg-Amerikâ-.
Linie) nach Ost-Asien, 18. Juni von Suez. IX
„Bayern“ nach Ost-Asien, 18. Juni Quessan^
passirf. D. „Marburg“ nach Hamburg, 16. JunJ[
von Singapore. D. „Strassburg* nach Ost-Asie»,.
17. Juni von Kobe. D. „Königsberg“ nach Ost-,
Asien, 18. Juni von Antwerpen, D, „Stuttgart*
nach Australien , 17, Juni Quessant passirt,

Red Star Line.
(Alleiniger Agent i» Wiesbaden: Wilhelm Bick

Langgasse 20.) _ P;
Antwerpen-Rewyork-Dienst. D, „Fvicslapä

am 11, Jun , von Rewyork nach Antwerpen ah
gegangen, P , „Zeeland“ am Ist. Jnni in An^
weroen von Rewyork angekommen. D. ^Konsins
ton“ am 14, Juni von Antwerpen nach jJTewyor
abgegangen, P „Yaderland am 16. Juni I
NewyerV yon A«twWP®ü angekommen. — Anp
werpen-Philadolprua-Pienst . D. „Switzerland atz
11, Juni yonPhiladelphia ngest Antwoi-pennhgeg

JDnd aut Serie« kn 8. rch «U«U»er,1chen tz°I-Buchdnuk«r«t In ISieltabna
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